
Strategie und Organisation

Auf die plan volle Strategie
kommt es an
Umsetzung neuer Arbeitszeitmodelle verlangt
gezielteAnwendung geeigneter Instrumente
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Dieaktuellen Tarifverträge und Eckpunkte erweitern
dieMöglichkeiten, neue, rechtskonforme Arbeitszeit-

modelle im Ärztlichen Dienst zu entwickeln.

Doch dabei stellt sich die Frage: Mit welchen

Instrumenten lassen sich die Modelle so gestalten,
dassmöglichst alle Ziele - die des Gesetzgebers, der

Klinikund der Mitarbeiter - erreicht werden?
BarisVering und Dirk Wehmeier, Spezialisten für

Arbeitszeitberatung in Krankenhäusern,
bieten Antworten auf diese Frage.
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: D. Wehmeier, B. Vering

D
ie Mehrzahl der derzeit prak-

tizi~~en Arbeitszeitmodelle
im Arztlichen Dienst ist auf-

grund der Überschreitung der
Höchstarbeitszeiten de facto künftig
nicht mehr zulässig. Die Übergangs-
regelung des Arbeitszeitgesetzes
(ArbZG), die den Tarifpartnern Zeit
einräumte, ihre Vereinbarungen an
die Vorgaben des EuGH zur Bereit-
schaftszeit anzupassen, endete zum
31. Dezember 2006. Für Kliniken,
die ihre Arbeitszeitmodelle den

neuen Vorgaben noch nicht angegli-
chen haben, besteht deshalb jetzt
dringender Handlungsbedarf, insbe-
sondere für die Ärztlichen Dienste
rechtskonforme Arbeitszeitmodelle
zu entwickeln und umzusetzen.

Verschiedene Tarifvertragsparteien
sowie die Arbeitsrechtliche Kom-
mission im Bereich der kirchlichen

AVR haben die Verlängerung der
Übergangsfrist genutzt, um in Tarif-
verträgen oder Eckpunkten die im
ArbZG verankerten Möglichkeiten
von Öffnungsklauseln zu realisieren.
Aktuell zu nennen sind hier bei-

spielsweise die Ergänzungen und
Änderungen des TVöD-K oder die
Abschlüsse und Eckpunkte des Mar-
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burger Bundes für Universitätsklini-
ken und für kommunale Kranken-
häuser.
Die aktuellen Öffnungsklauseln
(Abb. l) sehen zum Beispiel eine
Ausweitung der im ArbZG festge-
legten zehn Stunden täglicher
Höchstarbeitszeit auf zwölf Stunden
Vollarbeitszeitvor,jedoch ohne Kop-
pelungsmöglichkeit mit Bereit-
schaftsdienst.Diese Option lässt sich
beispielsweise in einem Arbeitzeit-
modell vorteilhaft zur Abdeckung
eines Tagesdurchnur zwei Schichten
einsetzen. Auch mit Blick auf die
Einhaltung der Mindestruhezeitenist
eine solche Option attraktiv: Durch
Begrenzung auf zwölf Stunden in
Verbindung mit der anschließenden
Mindestruhezeit von elf Stunden

ermöglicht es dem Mitarbeiter, am
nächsten Tag den gleichen Dienst
wieder aufzunehmen,was einen Bei-
trag zur Kontinuität in der Patienten-
versorgung leisten kann.

Voraussetzungenfür
24-Stunden-Schichten

sindhöher

Auch 24-Stunden-Schichten sind

vorgesehen. Allerdings sind die Vo-
raussetzungen dafür höher und je
nach Tarifvertrag unterschiedlich
ausgestaltet. Der Marburger Bund
etwa schränkt explizit die Vollar-
beitsanteile bei 24-Stunden-Schich-
ten auf acht Stunden ein. In den AVR
erfolgt diese Begrenzung nicht, son-
dern es wird von einem erheblichen
Anteil an Bereitschaftsdienst ge-
sprochen. Die Nutzung solcher Op-
tionen ist daher immer unter Aspek-
ten der zu erwartenden oder der

tatsächlichen Belastung im täglichen
Zeitverlauf zu beurteilen. Die Ein-

bindung von 24-Stunden-Diensten
für Bereiche mit hohen Belastungen
wie Ärztliche Dienste im Intensivbe-
reich schließen sich daher in der
Regel aus. Durch Einhaltung der
Mindestruhezeit steht der Mitarbei-
ter darüber hinaus für den nächsten
Tag nicht zur Verfügung, die Konti-
nuität der Patientenversorgung wird
zwingend unterbrochen.
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Die Öffnungsklauseln zur Gestaltung
der täglichen Arbeitszeit im Ärztlichen Dienst

UVÖD-K Eckpunkte TdU Eckpunkte VKAI
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Marburg.erBund MarburgerBund (AVRDiakonisches
(Uni-Arzte) (Kommunale erkderEvangeh-

Krankenhäuser) sehenKirchen

8 Std.

bis zu
10 Std. Keine tarifliche Regelung = ArbZG

über 10 bis
zu 16 Std.

max. 13 Std.
(BD C und 0)
max. 16 Std.
(BD A und B)
neu: 12-Stun-
den-Schichten

ohne BD

12-Stunden-
Schichten ohne

BD

bis zu
24 Std.

Verlängerung mit Verlängerung mit
Ausgleichszeit- Ausgleichszeit-

raum 1 Jahr raum 6 Monate

Voraussetzung: Voraussetzung:
1,2,3,4 2,3,4

Legende:
1 = Betriebs-IDienstvereinbarung
2 = Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle

Abb. I

Opt-outbeimehrals48
WochenstundenimSchnitt

Dienste über eine wöchentliche
Arbeitszeit von mehr als 48 Stunden

hinaus verlangen die individuelle
Zustimmung des Mitarbeiters (Opt-
out-Regelung). Diese Regelungen
bilden gleichzeitig den Maßstab für
die Verdienstmöglichkeiten, so dass
der Wunsch, diese zu nutzen, häufig
von den Mitarbeitern ausgeht.
Bezüglich möglicher Opt-out-Rege-
lungen werden vielfach durch-
schnittliche Grenzen von 54 oder 58
Stunden pro Woche, abhängig von
der Bereitschaftsdienststufe, ange-
führt. Aktuelle Abschlüsse wie die

des Marburger Bundes für die kom-
munalen Krankenhäuser sehen unab-
hängig von der Bereitschaftsdienst-
stufe generell eine Öffnung durch
Opt-out bis zu 58 Stunden vor.
Die EinhaltungwöchentlicherHöchst-
arbeitszeitenoder die Notwendigkeit,
eine Opt-out-Regelungzu nutzen, ist
von verschiedenen Faktoren abhän-

gig. Im Wesentlichen sind beispiels-
weise zu nennen:

AVR-Caritas I
(Arbeitsvertrags.

richtlinien des
Deutschen '
. (bandes1

Regelfall= ArbZG

Verlängerung mit Keinetarifliche
Ausgleichszeit- ,Regelung= ArbZG

raum 1 Jahr

12-Stunden- Verlängerung
Schichten ohne BD Arbeitsbereitschaft

Voraussetzung: 1

max. 13 Std.
(BDC und 0)
max. 16 Std.
(BDA und B)

Voraussetzung:
Einbindung von
max. 8 Stunden

Rege/arbeitszeit

Verlängerung BD
Voraussetzung:

max. 8 Einsätze/
Monat (72/Jahr)

24-Std. bei BD 1/11
18 Std. bei BD 111

Voraussetzung:
2,3.4

24-Std. bei BD 11I

Voraussetzung:
1,2,3.4 sowie
Ruhezeit von

24Std.

Verlängerung mit
Ausgleichszeit-
raum 6 Monate

Voraussetzung:
1,2,3,4

Verlängerungmit
Ausgleichszeit-

raum 1 Jahr

Voraussetzung:
1,2,3.4.5

3 =Belastungsanalyse
4 = MaßnahmenzumGesundheitsschutz
5 = IndividuelleZustimmungdesMitarbeiters

. die derzeitige wöchentliche
Arbeitszeit (= Basis)
. die konkrete Ausgestaltung des
neuen Arbeitszeitmodells, zum Bei-
spiel Veränderung der Höhe des
Freizeitausgleichs und insbesondere
. die personelle Ausstattung der
Abteilung oder des Organisations-
bereiches aktuell und künftig,

Ob und unter welchen Voraussetzun-

gen die wöchentliche Höchstarbeits-
zeit heute oder in einem künftigen
Arbeitszeitmodell eingehalten wer-
den kann, bedarf der Berücksichti-

gung der spezifischen Strukturen der
Abteilung. Eine Aussage hierzu
muss individuell kalkuliert und

anschließend getroffen werden. Die
Erfahrung aus Praxisprojekten zeigt
jedoch, dass sich gerade die Einhal-
tung wöchentlicher Höchstarbeits-
zeiten als primäre Herausforderung
für kleinere Abteilungen darstellt.

Die Ziele bei der Entwicklungund
Umsetzung neuer Arbeitszeitrnodel-
le im Ärztlichen Dienst beschränken
sich nicht darauf, die rechtlichen
Anforderungen zu erfüllen, sondern




